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MÄRZ 2024 

EDITORIAL 

Liebe Mandantinnen und 
Mandanten, 

der Bundesfinanzhof ent-
schied, dass die Nennung ei-
nes Einstellungsorts in einem 
Arbeitsvertrag für sich allein 
keine dauerhafte Zuordnung 
zu einer ortsfesten betriebli-

chen Einrichtung des Arbeitgebers bestimmt.  

In einem weiteren Urteil hatte der Bundesfinanzhof 
zu entscheiden, ob Aufwendungen für eine Dienst-
wohnung unter den besonderen Gegebenheiten des 
Streitfalls unabhängig von deren Größe notwen-
dige Mehraufwendungen sind. 

Für die elektronische Übermittlung von Lohnsteuer-
bescheinigungen ist ab dem Veranlagungszeitraum 
2023 die Angabe einer steuerlichen Identifikations-
nummer notwendig. Ein aktuelles Schreiben des 
Bundesfinanzministeriums regelt das Vorgehen in 
den Fällen, wenn dem Arbeitgeber die steuerliche 
Identifikationsnummer des Arbeitnehmers nicht 
vorliegt. 

Der Europäische Gerichtshof sieht bei umsatzsteu-
erfreier Vermietung von Grundstücken die Umsatz-
steuerpflicht von damit vermieteten Betriebsvor-
richtungen nach dem deutschen Umsatzsteuerge-
setz als nicht mit der Mehrwertsteuersystemrichtli-
nie vereinbar an. 

Einen frühlingshaften März wünscht Ihnen 

Ihr 

 

 

Michael Sackmann
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IN EIGENER SACHE 

• Wir suchen einen Mitarbeiter für unser 
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FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

Was hat es mit dem Progressionsvorbe-

halt auf sich? 

Im Einkommensteuergesetz existiert der Begriff 
"Progressionsvorbehalt". Unter diesem Begriff 
werden zwei Gruppen erfasst, bei denen die An-
wendung des Progressionsvorbehalts erfolgt.  

1. inländische Lohn- und Einkommensersatzleis-
tung gemäß (§ 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG). 

2. Auslandseinkünfte. 

• ausländische Einkünfte bei zeitweiser unbe-
schränkter Steuerpflicht (§ 32b Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 EStG). 

• steuerfreie Auslandseinkünfte aufgrund ei-
nes Doppelbesteuerungsabkommens - DBA 
(§ 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EStG). 

• steuerfreie Auslandseinkünfte aufgrund 
sonstiger zwischenstaatlicher Übereinkom-
men (§ 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 EStG). 

• Einkünfte von Grenzpendlern, Ehegatten 
von EU/EWR-Ausländern und von bestimm-
ten beschränkt steuerpflichtigen Arbeitneh-
mern (§ 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 EStG). 

Im Steuerrecht gilt der Grundsatz der individuellen 
Leistungsfähigkeit. Diesem Grundsatz wird man ge-
recht, indem steuerbefreite Komponenten erst bei 
der Progression berücksichtigt werden. Die befrei-
ten Einkommenskomponenten werden deshalb 
nur beim Steuersatz bzw. -tarif berücksichtigt.  

Vereinfacht ausgedrückt zeigt folgendes Beispiel 
die Auswirkungen: 

Zu versteuerndes Einkommen eines 
Steuerpflichtigen:  30.000 Euro 
abzgl. darin enthaltene steuerfreie 
Einkünfte: 

-10.000 
Euro 

zu versteuern bleiben: 20.000 Euro 
  
Dafür Steuersatz nach der Grundta-
belle (9,8 %): 1.960 Euro 
Steuersatz für 30.000 Euro (15,7 %): (4.710 Euro) 
Steuer wegen Anwendung des Pro-
gressionssatzes auf zu versteuern-
des Einkommen von 20.000 Euro: 3.140 Euro 
Mehrsteuer wegen Anwendung des 
Progressionssatzes: 1.180 Euro 

Daraus folgt: Ist auf die Einkünfte der Progressions-
vorbehalt anzuwenden, kann sich der Steuersatz 
deutlich erhöhen.  

Liegen negative Einkünfte vor, die dem Progressi-
onsvorbehalt unterliegen, mindern diese im Ergeb-
nis den Steuersatz. Verluste können folglich zu ei-
nem Steuersatz von Null führen. Ausgenommen 
sind negative Einkünfte, bei denen ein Verlustaus-
gleichsverbot besteht. 

Bei Sachzuwendungen eines Kreditinsti-

tuts an seine Privatkunden zur allgemei-

nen Kundenpflege keine Pauschalversteu-

erung 

Ein Kreditinstitut lud unterschiedliche, von seinem 
Vorstand betreute, vermögende Privatkunden zu 
zwei Veranstaltungen ein (eine Schifffahrt mit 
Weinprobe und ein Golfturnier). Konkrete Pro-
dukte wurden bei diesen Veranstaltungen nicht be-
worben. Auch enthielten die Einladungen keinen 
Hinweis auf eine bestimmte Geldanlage oder mög-
liche Beratungsgespräche. Alle eingeladenen Pri-
vatkunden unterhielten bei dem Kreditinstitut zu-
mindest ein Spar- und/oder Girokonto. Teilweise 
hatten diese Privatkunden über das Kreditinstitut 
auch in ganz unterschiedliche Wertpapiere inves-
tiert. Etwa 20 % der Privatkunden hatten dem Kre-
ditinstitut Kapital für einen festen Zins und eine 
feste Laufzeit überlassen. Ein geringer Anteil der 
eingeladenen Privatkunden hatte auch einen Kre-
dit erhalten. Das Kreditinstitut unterwarf die Ver-
anstaltungskosten der Pauschalsteuer gemäß 
§ 37b EStG und meldete sie in den Lohnsteuer-An-
meldungen an. 

Der Bundesfinanzhof vertritt jedoch die Auffas-
sung, dass Sachzuwendungen eines Kreditinstituts 
an seine Privatkunden, die der Pflege der Ge-
schäftsbeziehung dienen, nicht zur Pauschalver-
steuerung nach § 37b Abs. 1 EStG führen. Die strei-
tigen Sachzuwendungen sind - anders als üblicher-
weise Kapitalerträge i. S. v. § 20 EStG - nicht nach 
der einzelnen Kapitalanlage, sondern pauschal be-
messen und folglich kapitalanlageunabhängig ge-
währt worden. 
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Zuordnung der ersten Tätigkeitsstätte 

eines angestellten Bauleiters 

Ein Bauleiter war für eine AG tätig. Die AG hatte u. 
a. eine ortsfeste betriebliche Einrichtung an einem 
Ort (AG-Niederlassung), welcher im Arbeitsvertrag 
des Klägers nur als „Einstellungsort“ bezeichnet 
wurde. Ihm stand ein Firmenwagen - auch zur pri-
vaten Nutzung - zur Verfügung, dessen Nutzung der 
Arbeitgeber in den Lohnabrechnungen als Sachbe-
zug nach der 0,03%-Regelung berücksichtigte. Der 
Bauleiter argumentierte, dass er keine erste Tätig-
keitsstätte am Sitz seines Arbeitgebers habe. Aus-
drückliche Absprachen über eine Zuweisung zu der 
ortsfesten betrieblichen Niederlassung seien näm-
lich nicht getroffen worden. Er übe vielmehr eine 
Auswärtstätigkeit in Form der sog. Einsatzwechsel-
tätigkeit aus. Das Finanzamt war der Ansicht, dass 
der Arbeitgeber dem Bauleiter eine erste Tätig-
keitsstätte zugeordnet habe.  

Der Bundesfinanzhof gab dem Bauleiter Recht. Die 
Nennung eines Einstellungsorts in einem Arbeits-
vertrag bestimmt für sich allein keine dauerhafte 
Zuordnung zu einer ortsfesten betrieblichen Ein-
richtung des Arbeitgebers. Daher ist der Arbeits-
lohn des Bauleiters zu Recht um die sich aus der An-
wendung der 0,03%-Regelung ergebenden Beträge 
zu reduzieren und die geltend gemachten Verpfle-
gungsmehraufwendungen sind als Werbungskos-
ten anzuerkennen. Vom Ansatz der Entfernungs-
pauschale ist abzusehen.  

Eine stillschweigende Zuordnung eines angestell-
ten Bauleiters zu einer ortsfesten betrieblichen Ein-
richtung des Arbeitgebers ergibt sich nicht allein 
daraus, dass der Bauleiter die bestimmte betriebli-
che Einrichtung nur gelegentlich zur Ausübung sei-
ner beruflichen Tätigkeit aufsuchen muss (z. B. Be-
sprechungen), im Übrigen aber seine Arbeitsleis-
tung ganz überwiegend außerhalb der festen Ein-
richtung erbringt. Entsprechendes gilt, wenn der 
Arbeitgeber in den Lohnabrechnungen für die pri-
vate Nutzung des dem Arbeitnehmer überlassenen 
Dienstwagens die 0,03%-Regelung angewendet 
hat, so der Bundesfinanzhof. 

Besteuerung der Energiepreispauschale 

fraglich 

Ab September 2022 wurde die Energiepreispau-
schale (EPP) in Höhe von 300 Euro als Kompensa-
tion für die hohen Energiekosten ausgezahlt. Von 
der Einmalzahlung profitierten Erwerbstätige, 
Rentner und Selbstständige. Jedoch unterliegt 
diese Pauschale der Einkommensteuer bzw. geht 
das Finanzamt davon aus, dass sie steuerpflichtig 
ist. 

Weil es allerdings auch gegenteilige Meinungen 
gibt, ist zur Frage der Rechtmäßigkeit der Besteue-
rung der Energiepreispauschale jeweils eine Klage 
beim Finanzgericht Münster und beim Finanzge-
richt Mecklenburg-Vorpommern anhängig.  

Somit bleibt abzuwarten, ob schon bald der Bun-
desfinanzhof oder das Bundesverfassungsgericht 
die Steuerpflicht dieser Pauschale unter die Lupe 
nehmen wird. 

Es kann Einspruch gegen den Einkommensteuerbe-
scheid 2022 eingelegt werden, um eine mögliche 
Steuerfreiheit zu wahren. Jedoch besteht kein ge-
setzlicher Anspruch auf Ruhenlassen des Verfah-
rens. 

Hinweis: 
Ob z. B. Arbeitnehmer die Energiepreispauschale von ihrem 
Arbeitgeber erhalten haben, erkennen diese am Eintrag 
„Großbuchstabe E“ in der Lohnsteuerbescheinigung für 2022. 

Veräußerung eines Gartengrundstücks als 
privates Veräußerungsgeschäft steuer-
pflichtig 

Die Steuerpflichtigen erwarben ein Grundstück mit 
einem alten Bauernhofgebäude. Das Gebäude be-
wohnten sie selbst. Das Gebäude war von einem 
fast 4.000 qm großen Grundstück umgeben. Dieses 
nutzten die Steuerpflichtigen als Garten. Später 
teilten sie das Grundstück in zwei Teilflächen. Sie 
bewohnten weiterhin das Haus auf dem einen Teil-
stück, den anderen - unbebauten - Grundstücksteil 
veräußerten sie. Für den Veräußerungsgewinn 
machten die Steuerpflichtigen eine Befreiung von 
der Einkommensteuer wegen einer Nutzung zu ei-
genen Wohnzwecken geltend. 
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Gewinne aus Grundstücksverkäufen sind grund-
sätzlich als sog. privates Veräußerungsgeschäft 
steuerpflichtig, wenn Erwerb und Verkauf der Im-
mobilie binnen zehn Jahren stattfinden. Eine Aus-
nahme von der Besteuerung ist nur dann gegeben, 
wenn die Immobilie vom Steuerpflichtigen selbst 
bewohnt wird. Mangels eines auf einem Grund-
stück befindlichen Gebäudes können unbebaute 
Grundstücke nicht bewohnt werden. Dies gilt auch, 
wenn ein vorher als Garten genutzter Grundstücks-
teil abgetrennt und dann veräußert wird. So ent-
schied der Bundesfinanzhof. 

Unterkunftskosten bei doppelter Haus-

haltsführung im Ausland abzugsfähig 

Der Bundesfinanzhof hatte zu entscheiden, ob Auf-
wendungen für eine Dienstwohnung unter den be-
sonderen Gegebenheiten des Streitfalls (ver-
pflichtendes Beziehen einer vom Arbeitgeber zur 
Verfügung gestellten Dienstwohnung im Ausland 
nebst der damit einhergehenden Anrechnung der 
Dienstwohnungsvergütung auf die Dienstbezüge) 
unabhängig von deren Größe notwendige Mehr-
aufwendungen sind. 

Bei einer doppelten Haushaltsführung im Ausland 
ist im Einzelfall zu prüfen, welche Unterkunftskos-
ten notwendig sind. So entschied der Bundesfi-
nanzhof entgegen der Verwaltungsauffassung 
(Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 
25.11.2020), dass keine pauschale Begrenzung bei 
einer Zweitwohnung im Ausland (Durchschnitts-
miete für 60 qm) gegeben ist.  

Bei einer beamtenrechtlich zugewiesenen Dienst-
wohnung seien die Unterkunftskosten am auslän-
dischen Beschäftigungsort stets in tatsächlicher 
Höhe als Werbungskosten im Rahmen einer dop-
pelten Haushaltsführung abzugsfähig. 

FÜR UNTERNEHMER UND FREIBE-
RUFLER 

Kontrollgebühren = steuerpflichtige Leis-

tung? 

Infolge einer Entscheidung des Europäischen Ge-
richtshofs (Apcoa Parking) hat das Bundesfinanzmi-
nisterium mit Schreiben vom 15.12.2023 Abschn. 
1.3 des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses um ei-
nen neuen Absatz 16b ergänzt. 

Danach sind Kontrollgebühren, die ein mit dem Be-
trieb privater Parkplätze betrauter Unternehmer 
von den Nutzern der Parkplätze für die Nichtbeach-
tung der Allgemeinen Nutzungsbedingungen dieser 
Parkplätze erhebt, Entgelte für eine steuerpflich-
tige Leistung des Dienstleisters. Für bis zum 
15.12.2023 eingegangene Zahlungen beanstandet 
die Finanzverwaltung es jedoch nicht, wenn darin 
echter Schadensersatz gesehen wird. 

Darf das Finanzamt die Genehmigung zur Besteue-
rung nach vereinnahmten Entgelten gem. § 20 
UStG widerrufen, nachdem durch eine Außenprü-
fung festgestellt worden war, dass der Unterneh-
mer Rechnungen mit Umsatzsteuerausweis ausge-
stellt hatte, die von Rechnungsempfängern jahre-
lang nicht bezahlt worden sind? 

Laut einem aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofs 
beruhe diese systemwidrige „Steuerpause“ auf 
dem bisherigen Verständnis des deutschen Um-
satzsteuergesetzes.  

Es liege somit keine Rechtsgrundlage für den Wi-
derruf der Genehmigung der Ist-Besteuerung vor. 
Auch eine missbräuchliche Gestaltung durch die 
am Leistungsaustausch beteiligten Steuerpflichti-
gen wird nicht angenommen. Möglicherweise liege 
eine unzutreffende Umsetzung der Anwendung 
der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie (Art. 167 
MwStSystRL) durch den Mitgliedstaat Deutschland 
vor, so der Bundesfinanzhof. 

Vermietung von Grundstücken mit 
Betriebsvorrichtungen 

Der Europäische Gerichtshof sieht bei umsatzsteu-
erfreier Vermietung von Grundstücken die Umsatz-
steuerpflicht von damit vermieteten Betriebsvor-
richtungen nach dem deutschen Umsatzsteuerge-
setz als nicht mit der Mehrwertsteuer-Systemricht-
linie (MwStSystRL) vereinbar an. Der maßgebende 
Artikel der MwStSystRL sei vielmehr dahin auszule-
gen, dass die Betriebsvorrichtung umsatzsteuerfrei 
mitvermietet wird, wenn die Vermietung der Be-
triebsvorrichtung eine Nebenleistung zu der 
Hauptleistung der umsatzsteuerfreien Grund-
stücksvermietung ist. 

Der Bundesfinanzhof folgte dieser Ansicht und än-
derte damit seine bisherige Rechtsprechung. Han-
delt es sich bei der Vermietung oder Verpachtung 
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von auf Dauer eingebauten Betriebsvorrichtungen 
um eine Nebenleistung zu einer umsatzsteuer-
freien Vermietung oder Verpachtung eines Gebäu-
des als Hauptleistung, so ist die Mitvermietung der 
Betriebsvorrichtungen ebenfalls umsatzsteuerfrei.  

Hinweis: 
Durch die geänderte Rechtsauffassung des BFH ergibt sich 
Handlungsbedarf.  
Ist die Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen nun umsatz-
steuerfrei, kann auf Eingangsleistungen, die die Betriebsvor-
richtungen betreffen, keine Vorsteuer mehr abgezogen wer-
den! 
Es bleibt abzuwarten wie die Finanzverwaltung bzw. der Ge-
setzgeber darauf reagieren. 

Auch nach dem Tod des Geschäftsinha-

bers ist eine steuerliche Betriebsprüfung 

zulässig 

Geklagt hatten zwei Söhne, die jeweils Miterbe 
nach ihrem verstorbenen Vater geworden waren. 
Der Vater betrieb bis zu seinem Tod ein Bauunter-
nehmen. Der Betrieb wurde von den Söhnen nicht 
weitergeführt. Das Finanzamt ordnete dennoch 
eine Betriebsprüfung für mehrere zurückliegende 
Jahre an. Die Söhne waren der Auffassung, dass 
eine Betriebsprüfung nur erfolgen dürfe, solange 
der Inhaber selbst Auskünfte zu der betrieblichen 
Tätigkeit geben könne und der Betrieb noch exis-
tiere. 

Die Durchführung einer steuerlichen Betriebsprü-
fung für zurückliegende Besteuerungszeiträume ist 
auch dann zulässig, wenn der Betriebsinhaber ver-
storben ist und der Betrieb von den Erben nicht 
weitergeführt wird. Die steuerlichen Pflichten ge-
hen mit dem Tod des Betriebsinhabers auf die Er-
ben über. Dazu gehört auch die Duldung der Be-
triebsprüfung. So entschied das Hessische Finanz-
gericht. 

Führung einer PC-Kasse ohne festes Zu-

ordnungskriterium - Schätzung rechtmäßig 

Wenn Einzelaufzeichnungen nach Erstellung des 
Tagesendsummenbons (Z-Bons) nachträglich pro-
grammseitig umorganisiert werden, sodass das 
einmal chronologisch vergebene Zuordnungskrite-
rium (Datensatznummer) gelöscht wird, besteht 
aufgrund nicht ordnungsgemäßer Kassenführung 
eine Schätzungsbefugnis dem Grunde nach. So ent-
schied das Niedersächsische Finanzgericht. 

FÜR ARBEITGEBER UND ARBEIT-
NEHMER 

Ermittlung der steuerlichen Identifikati-

onsnummer von Arbeitnehmern für die 

elektronische Übermittlung von Lohnsteu-

erbescheinigungen 

Für die elektronische Übermittlung von Lohnsteu-
erbescheinigungen ist ab dem Veranlagungszeit-
raum 2023 die Angabe einer steuerlichen Identifi-
kationsnummer notwendig. 

Ein aktuelles Schreiben des Bundesfinanzministeri-
ums regelt das Vorgehen in den Fällen, wenn dem 
Arbeitgeber die steuerliche Identifikationsnummer 
des Arbeitnehmers nicht vorliegt. 

Hat der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer für das 
Jahr 2022 eine Lohnsteuerbescheinigung übermit-
telt und versichert der Arbeitgeber, dass das 
Dienstverhältnis nach Ablauf des Jahres 2022 fort-
bestanden und der Arbeitnehmer trotz Aufforde-
rung pflichtwidrig seine Identifikationsnummer bis-
her nicht mitgeteilt hat, teilt das zuständige Finanz-
amt die Identifikationsnummer des Arbeitnehmers 
auf formlose schriftliche Anfrage des Arbeitgebers 
mit.  

Unabhängig davon kann der Arbeitgeber generell 
die Zuteilung bzw. die Mitteilung der steuerlichen 
Identifikationsnummer des Arbeitnehmers beim 
zuständigen Finanzamt beantragen, wenn ihn der 
Arbeitnehmer hierzu bevollmächtigt hat. 

Legt der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber die steu-
erliche Identifikationsnummer schuldhaft nicht vor 
und kann der Arbeitgeber diese dennoch nicht 
durch das Finanzamt erhalten, hat der Arbeitgeber 
regelmäßig die Lohnsteuer nach Steuerklasse VI zu 
ermitteln.  

Nur in den Fällen, in denen der Arbeitnehmer die 
fehlende Mitteilung der steuerlichen Identifikati-
onsnummer nicht zu vertreten hat oder der Arbeit-
geber aufgrund von technischen Störungen die 
steuerliche Identifikationsnummer nicht abrufen 
kann, kann der Arbeitgeber für die Lohnsteuerbe-
rechnung die voraussichtliche Steuerklasse längs-
tens für drei Kalendermonate zu Grunde legen.
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IN EIGENER SACHE 

Wir suchen einen Mitarbeiter für unser 

Sekretariat (m/w/d) in Vollzeit 

Das wünschen wir uns von Ihnen: 

- Spaß an der Teamarbeit 
- Organisationstalent 
- sicherer Umgang mit der deutschen Sprache 

und Rechtschreibung 
- einschlägige Berufserfahrung im Sekretariat,  
- DATEV-Grundkenntnisse wären von Vorteil 
- kaufmännische Ausbildung 
- gute MS-Office-Kenntnisse sowie allgemeine 

EDV-Kenntnisse 

Zu Ihren Aufgaben gehören: 

- Empfang und Telefonzentrale 
- Mandantenbetreuung 
- allgemeine Büroorganisation 
- Korrespondenz 
- Postbearbeitung mithilfe des Dokumenten- 

managementsystems (DATEV DMS) 
- Stammdatenpflege 
- Erstellen von Ausgangsrechnungen 
- Terminmanagement 

 

Wir suchen zum 01.08.2024 einen 

Auszubildenden zum 

Steuerfachangestellten (m/w/d) 

Das wünschen wir uns von Ihnen: 

• einen guten Realschulabschluss oder Abitur 
• Verständnis für Zahlen 
• gute Ausdrucksweise in Wort und Schrift 
• Engagement und Teamgeist 
• Sorgfalt und die Bereitschaft, ständig Neues 

zu lernen 
• ein offenes und freundliches Auftreten 

Zu Ihren Ausbildungsaufgaben gehören: 

• Erstellen der Finanzbuchführung 
• Erledigen der Lohn- und Gehaltsabrechnun-

gen 
• Vorbereiten von Jahresabschlüssen 
• Erstellen von Steuererklärungen für Privat-

personen und Firmen 
• Prüfen von Steuerbescheiden 
• Direkter Kontakt zu den Mandanten nach 

Ende der Einarbeitung 

Das bieten wir Ihnen: 

• Fortbildungsmöglichkeiten als Steuerfachwirt 
oder Bilanzbuchhalter 

• auf Wunsch ist auch ein duales Studium mög-
lich 

Wir bringen Ihnen Vertrauen entgegen und übertragen Ihnen Verantwortung. Sie arbeiten an einem moder-
nen, attraktiven Arbeitsplatz in der Nähe der Universität mit guter Verkehrsanbindung und kostenfreien Park-
plätzen direkt am Büro. Sie haben hilfsbereite Kolleginnen und Kollegen und ein angenehmes Arbeitsklima mit 
flacher Hierarchie und offenen Türen. Regelmäßige Rückenschule, kostenfreie Getränke und Obst am Arbeits-
platz und Firmenevents runden das positive Umfeld ab. 
Und: Sie erhalten einen sicheren Arbeitsplatz nach Ende der Ausbildung! 

INTERESSIERT?   Wir freuen wir uns schon jetzt auf Ihre Bewerbung:  

 

Jantzen Sackmann & Partner mbB 

Frau Taina Tobias 
Lise-Meitner-Straße 6, 28359 Bremen 
Mail: t.tobias@wp-jsp.de 
Tel.: 0421/36300-14 

mailto:t.tobias@wp-jsp.de
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TERMINE FÜR STEUERZAHLUNGEN 

Folgende Steuern werden im März 2024 fällig: 

Fälligkeit1) Steuerart Ende der Zahlungs-Schonfrist 

Montag, 11.03.2024 Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag2) 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 

Umsatzsteuer3) 

14.03.2024 

14.03.2024 

14.03.2024 

14.03.2024 

Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überweisungen; maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde. Dagegen 
muss bei Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin eingereicht werden. 

1) Lohnsteuer-Anmeldungen bzw. Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen bis zum Fälligkeitstag abgegeben werden, da sonst 
Verspätungszuschläge entstehen können. 

2) Für den abgelaufenen Monat.  

3) Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat bzw. das 1. Kalendervierteljahr. 

Folgende Steuern werden im April 2024 fällig: 

Fälligkeit1) Steuerart Ende der Zahlungs-Schonfrist 

Mittwoch, 10.04.2024 Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag2) 

Umsatzsteuer3) 

15.04.2024 

15.04.2024 

Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überweisungen; maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde. Dagegen 
muss bei Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin eingereicht werden. 

1) Lohnsteuer-Anmeldungen bzw. Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen bis zum Fälligkeitstag abgegeben werden, da sonst 
Verspätungszuschläge entstehen können. 

2) Für den abgelaufenen Monat. Falls vierteljährlich gezahlt wird, für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

3) Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. Falls vierteljährlich ohne Dauerfristverlän-
gerung gezahlt wird, für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
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